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Besuch der Sehenswürdigkeiten im 
 

 
 

und der Einrichtungen 
der SHANTI LEPRAHILFE 

 

Weiterflug zu den Highlights in 

 
 

 
 

18 tägige Studienreise 

                                         vom 14. November bis 01. Dezember 2010 
 
 

 
Liebe Reisefreunde  Namaste! 
 

Das Kathmandu-Tal ist mit seinen Königsstädten Kathmandu, Patan und Bhaktapur reich an einmaligen 
Sehenswürdigkeiten. Die Religion bildet in dem „Hindustaat“ nach wie vor den Mittelpunkt des traditio-
nellen Lebens und so stoßen wir tatsächlich nahezu an jeder Straßenecke auf beeindruckende Zeugnis-
se der hinduistischen Kultur. 
Im vergangenen Jahr durften wir zusammen mit den Verantwortlichen der SHANTI LEPRAHILFE Dort-
mund e.V. und vielen Heimbewohnern die Einweihung der neuen Hape-Kerkeling-Klinik in Kathmandu 
feiern.  
Auch bei dieser Reise werden wir unsere Kontakte zu den Menschen der SHANTI LEPRAHILFE pflegen 
und vertiefen. 
 

Im Anschluss daran werden wir die phantastischen 
Sehenswürdigkeiten im Norden des Subkontinents 
INDIEN besuchen. 
  

Wenn wir Sie zu dieser außergewöhnlichen  
Studienreise begrüßen dürften, würden wir  
uns freuen. 
 

Herzlichst Ihre      
 

                    Gabriela Müller und Radha Andras 

 



Reiseprogramm der Studienreise 

„Nepal und Nord-Indien vom 14. November bis 01. Dezember 2010“ 

 
Sonntag, 14. November 2010 
Um 22.10 Uhr bringt uns eine LINIENMASCHINE der ETIHAD AIRWAYS von FRANKFURT  
nach ABU DHABI (Flugzeit 6 Std. / Zeitverschiebung 3 Std. + MEZ). 
 

Montag, 15. November 2010 
Um 7.10 Uhr Ankunft in ABU DHABI und Weiterflug gegen 10.00 Uhr nach KATHMANDU. 
Ankunft in KATHMANDU um 16.00 Uhr (Flugzeit ca. 4 Std. / Zeitverschiebung 4 ¾ Std.+ MEZ). Erledigung 
der Einreiseformalitäten (Visumgebühr z.Zt. US$ 30,--). Transfer zum Hotel für die nächsten 5 Nächte. 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück im 5*-Hotel „Yak&Yeti“ in Kathmandu o.ä. 
 

Dienstag, 16. November bis Samstag, 20. November 2010 
Zusätzlich zu den Besuchen bei den verschiedenen SHANTI Hilfsprojekten erleben wir in diesen Tagen die 
touristischen Highlights des Kathmandu-Tales und darüber hinaus Begegnungen, die weit über den tou-
ristischen Charakter hinaus reichen werden. 
Wir besuchen: 
*die Königsstadt BHAKTAPUR, die wohl schönste und ursprünglichst erhalten gebliebene der drei Königs-
städte des  KATHMANDU-TALS 
*die Königsstadt PATAN mit ihren eindrucksvollen Plätzen, Stupas und dem Königspalast 
*die ALTSTADT von KATHMANDU mit ihren wunderschönen und uns so fremdartigen Stupas, Tempeln und 

Märkten 
*das größte Hindu-Heiligtum Nepals PASHUPATINATH, die Verbrennungsstätte der frommen  
Hindus am heiligen Bagmati-Fluß 
*den großen STUPA von BODNATH, das Zentrum des tibetischen Buddhismus in Nepal. 
*die wichtige buddhistische Tempelanlage SWAYAMBUNATH 
*den Tempel des Schlafenden Vishnu in BUDDHANILKANTA  
*das erste und bisher einzige BÖN-KLOSTER Kathmandus, der Schule für eine der ältesten religiösen Strö-
mungen des Buddhismus in Tibet und Nordnepal 
 

Bei guter Witterung starten Sie an einem der Morgen sehr früh zum berühmten MOUNTAIN FLIGHT entlang 
der Himalaya-Kette bis zum MOUNT EVEREST -Dauer ca. 1 Std.- (fakultativ, da nur bei guter Sicht lohnend 
–Preis z. Zt. ca. 180 US$). 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück im 5*-Hotel „Yak&Yeti“ in Kathmandu o.ä. 
 

Samstag, 20. November 2010 
Heute verabschieden wir uns von KATHMANDU. Gegen 14.00 Uhr kurzer LINIENFLUG mit INDIAN-
AIRLINES nach VARANASI, gelegen am Ganges in Nord-Indien. Nach Erledigung der Einreiseformalitäten 
Transfer zum Hotel. Bei pünktlicher Ankunft besuchen wir die AARTI-Abend Zeremonie der Hindu Gläubi-
gen zur Verehrung der Mutter Ganga. 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück im 4*-Hotel „Taj Gateway Ganges“ in Varanasi o.ä. 
 

Sonntag, 21. November 2010 
VARANASI, die heiligste Stadt der Hindus, ist eine der ältesten Städte der Welt. Zum Sonnenaufgang wer-
den wir eine beeindruckende Bootsfahrt auf dem Ganges unternehmen, wo sich um diese Zeit an den 
Ghats Pilger zum rituellen Bad versammeln. Ein Spaziergang durch die Altstadt führt vorbei am Goldenen 
Tempel von VISHVANATH.   
Nach dem Frühstück Transfer zum Flughafen und um die Mittagszeit kurzer LINIENFLUG nach KAJURAHO. 
Transfer zum Hotel und Zeit zur freien Verfügung. 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück im 4*-Hotel „Taj Chandela“ in Kajuraho o.ä. 
 

Montag, 22. November 2010 
Die TEMPEL von KHAJURAHO sind Teil des Weltkulturerbes der Menschheit. Meisterhaft ist es hier Kunst-
handwerkern gelungen, die Götterwelt des Hinduismus, Alltags- und auch erotische Szenen in Stein darzu-
stellen. Eine unvorstellbare Fülle von in Stein gehauenen Figuren bevölkern vorwiegend die Fassaden, aber 
auch die Innenbereiche dieser einmaligen Tempelanlage. Wir bewundern die WESTLICHE und auch 
ÖSTLICHE TEMPEL-GRUPPEN. 

Abendessen, Übernachtung und Frühstück im 4*-Hotel „Taj Chandela“ in Khajuraho o.ä. 
 

Dienstag, 23. November 2010 
Am Vormittag Busfahrt nach ORCHA (175 km / ca. 4 Std. Fahrzeit). Wir besichtigen die pittoreske ehemalige 
Fürstenstadt mit ihren Palastbauten, Tempelanlagen und Festungen aus dem 17. Jahrhundert. Unser Bus 
bringt uns weiter zum Bahnhof nach JHANSI (Fahrzeit ca. 45 Min.). Gegen 18.00 Uhr besteigen wir den  



 
 
schnellen „SHATABDI-EXPRESS“ und erreichen nach ca. 2 ½ Stunden das einstige Machtzentrum AGRA, 
an den Ufern des YAMUNA gelegen. 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück im 5*-Hotel „Jaypee Palace“ in Agra o.ä. 
 

Mittwoch, 24. November 2010 
In AGRA begeistert uns das weltberühmte TAJ MAHAL (Unesco-Kulturdenkmal), das einmalige Zeugnis 
einer großen Liebe. Wir haben genügend Zeit, uns eingehend dem beispiellos schönen MAUSOLEUM und 
der wunderschönen GARTENANLAGE zu widmen. Auch sehen wir das ROTE FORT (Unesco-
Kulturdenkmal) mit seinen beeindruckenden Palästen und bewundern im MAUSOLEUM des ITIMAD-UD-
DAULA die Marmorgitterwerke und die kunstvollen feingearbeiteten Einlegearbeiten. 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück im 5*-Hotel „Jaypee Palace” in Agra o.ä. 
 

Donnerstag, 25. November 2010 
FATHEPUR SIKRI (Unesco-Kulturdenkmal) liegt ca. 40 km westlich von Agra. Diese ehemalige Kaiserstadt 

ist eine der imposantesten Hinterlassenschaften des Mogul-Reiches. Im 16. Jh. fertiggestellt, wurde sie schon 
nach kurzer Zeit verlassen und führt seither ein Dornröschendasein. 
Weiter in südwestliche Richtung bringt uns unser Bus zum Nationalpark und Tigerreservat von 
RANTHAMBORE (ca. 230 km / ca. 6 Std. Fahrzeit). 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück in der 3*-Lodge „Nahargarh“ o.ä. 
 

Freitag, 26. November 2010 
Drei kleine natürliche Seen in einer nahezu unfruchtbaren Felslandschaft mit niedrigem Dschungel bieten den 
Lebensraum von Sambas, Axis-Hirschen, Krokodilen, Tigern, Nilgai-Antilopen und Wildscheinen. Auf zwei 
Frühsafaris und einer Spätsafari werden wir die hier lebenden Tiere in ihrer natürlichen Umgebung be-
obachten. 
Mittagessen, Abendessen, Übernachtung und Frühstück in der 3*-Lodge „Nahargarh“ o.ä. 
 

Samstag, 27. November 2010 
Am späteren Vormittag fahren wir nach JAIPUR, der Hauptstadt des farbenprächtigen Bundesstaates 
RAJASTHAN und berühmt für sein vielfältiges Kunsthandwerk (ca. 145 km / ca. 4 Std. Fahrzeit). Am späte-
ren Nachmittag genießen wir vom hochgelegenen NAHARGARH FORT aus einen herrlichen Blick über Jai-
pur. 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück im 5*-Hotel „LE MERIDIEN“ in Jaipur o.ä. 
 

Sonntag, 28. November 2010 
JAIPUR, die „rosarote Stadt“ wurde 1728 gegründet. Am Vormittag erkunden wir einen der schönsten Paläste 
Rajasthans, die beindruckende FESTUNG AMBER. Des Weiteren besuchen wir den STADTPALAST und 

bewundern in seinem Museum die kostbaren Teppiche, Miniaturen und Textilien der Herrscherfamilien. Das 
JANTAR MANTAR, einst eines der größten Observatorien überrascht uns mit den überdimensionalen Mess-
instrumenten. Ein weiterer Höhepunkt Jaipurs  ist das Hawa Mahal, der PALAST DER WINDE. 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück im 5*-Hotel „LE MERIDIEN“ in Jaipur o.ä. 
 

Montag, 29. November 2010 
Unser Bus bringt uns heute ostwärts zur Hauptstadt des Subkontinents nach DELHI (ca.260 km / ca. 5 ½  
Std. Fahrzeit). 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück im 5*-Hotel Jaypee Vasant Continental“ in Delhi o.ä. 
 

Dienstag, 30. November 2010 
Heute interessieren uns die Sehenswürdigkeiten DELHIS! 

Auf unserem Programm stehen: 
 die ALTSTADT Delhis mit der FREITAGSMOSCHEE 
 das MAUSOLEUM des MOGULKAISERS HUMAYUN (Unesco-Kulturdenkmal) 
 das QUATAB MINAR (Unesco-Kulturdenkmal) 
 die KOLONIALEN GEBÄUDE im REGIERUNGSVIERTEL 

 

Nach dem frühen Abendessen Transfer zum Internationalen Flughafen. 
Um 21.30Uhr LINIENFLUG mit JET AIRWAYS von DELHI nach ABU DHABI. 
Ankunft in Abu Dhabi um 23.55 Uhr. 
 

Mittwoch, 01. Dezember 2010 
Um 02.05 Weiterflug mit ETIHAD AIRWAYS von ABU DHABI nach FRANKFURT.  

Ankunft in Frankfurt um 06.20 Uhr.      
 
        Änderungen im Programmablauf sind möglich! 

 



Reisetermin: 
 
 

14.11. – 01.12.2010 
 

 

Linienflüge ab / bis: 
FRANKFURT 
 

Eingeschlossene  
Leistungen: 
 

 Rail & Fly Bahnfahrten 2. Klasse 
 LINIENFLÜGE  mit  ETIHAD 

AIRWAYS / JET AIRWAYS in 
der Economy-Class  
FRANKFURT – ABU DHABI -    
KATHMANDU 
DELHI – ABU DHABI –        
FRANKFURT 

 20 kg Gepäck frei 
 LINIENFLÜGE  in der  

Economy-Class 
KATHMANDU – VARANASI 
VARANASI - KHAJURAHO 

 20 kg Gepäck frei 
 FLUGHAFEN-STEUERN  

SICHERHEITSGEBÜHREN       
KEROSINZUSCHLAG:  
Wert z.Zt. Euro 232,-- 

 VISUM-Gebühren für INDIEN 
Wert z.Zt. Euro 50,-- 

 TRANSFERS, AUSFLÜGE und 
RUNDREISE  in klimatisierten 
landesüblichen Reisebussen 

 EINTRITTE  lt. Programm 
Wert z.Zt. Euro 120,-- 

 UNTERKUNFT im Doppelzim-
mer in 4* u. 5*-Hotels Landeska-
tegorie,3*-Lodge im Nationalpark 

 HALBPENSION  
Frühstück und Abendessen 
Vollpension im Nationalpark 

 STUDIENREISELEITUNG 
durch Frau RADHA ANDRAS 
 

Reisepreis: Euro 3.180,-- 
pro Person im Doppelzimmer  
 
 

Einzelzimmerzuschlag € 750,-- 

 
Empfohlen wird der Abschluss eines 
REISEVERSICHERUNGS-PAKETS 
-Reiserücktrittskosten-Versicherung 
mit Reiseabbruch-Versicherung mit 
Selbstbehalt, Reisegepäck-, Reise-
kranken-Versicherung mit Beistands-

Leistungen-  für  Euro 120,--. 

 
 

Nicht im Pauschalpreis enthalten sind: 

¶ Trinkgelder für Reiseleiter und Bus-
fahrer (ca. 4 €uro / Tag) 

¶ persönliche Ausgaben aller Art, 

¶  persönliche Trinkgelder  

¶ Visumkosten und Ausreisegebühren 
NEPAL (z.Zt. ca. 55 US$) 

¶ Foto- und Videogebühren 
 

Mindestteilnehmerzahl  15 Pers. 
erreichbar bis  10.09.2010 

Höchstteilnehmerzahl  25 Pers. 
Tarifstand: 01. Februar 2010 

Anzahlung € 300,-- /   Restzahlung  
4 Wochen vor Reisebeginn. 

 

Preisangleichungen bei Wechselkurs-
änderungen, Kerosinzuschlag, Steu-

ern und Gebühren bleiben vorbehalten 

 

Auszug aus den 
REISEINFORMATIONEN 
 
EINREISEVORSCHRIFTEN: 

Sie benötigen zur Einreise den von 
Ihnen in der Anmeldung angege-
benen REISEPASS mit einer Gül-
tigkeit von mindestens einem 
Jahr bei Ausreise.  
Ihr VISUM für Nepal werden Sie bei 
der Einreise am  Flughafen in 
Kathmandu erhalten. 
Die Visumgebühr von z.Zt. US$ 30,-
- bitte bei der Einreise bereithalten. 
 

Die Ausreisesteuer beträgt ca. 15 €. 
und ist in Landeswährung bei der 
Ausreise zu zahlen. 
 

Ende September benötige ich Ihren 
Reisepass zur Einholung des Vi-
sums für Indien. 
 

KLIMA: 

Sie reisen in der besten Reisezeit 
im Herbst mit angenehmen Tages-
temperaturen. Geringer Nieder-
schlag ist möglich. 
Tagestemperaturen 15 bis 28 Grad 
Nachttemperaturen 5 bis 15 Grad  
 

KLEIDUNG: 
Neben leichter, gut waschbarer 

Sommerkleidung, benötigen Sie 
auch eine warme Jacke und Pullo-
ver. Sonnenhut und Sonnencreme 
nicht vergessen.  
Frauen kleiden sich schulter-
bedeckend, kurzarm, lange Hosen 
oder kniebedeckender Rock. 
Männer tragen lange Hosen, Kurz-
armhemd. 
Festes knöchelhohes Schuhwerk, 
mit guter Profilsohle in dem Sie gut 
laufen können, ist empfehlenswert. 
 

IMPFUNGEN  und 
GESUNDHEITSVORSORGE: 

Für die Einreisen in Nepal und 
Indien sind keine besonderen Imp-
fungen vorgeschrieben.  

Wie bei allen Reisen in südliche 
Länder, besteht eine erhöhte Infek-
tionsgefahr durch Hepatitis-A 

(Übertragung durch Speisen). Spre-
chen Sie mit Ihrem Arzt über eine 
entsprechende Impfung. Überprüfen 
Sie Ihren Impfschutz bezüglich 
Tetanus, Polio, Diphtherie. 
 

Reisende sollten sich über Infekti-

ons- und Impfschutz, sowie andere 

Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig 
informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat 

eingeholt werden.  

Auf allgemeine Informationen, ins-

besondere bei den Gesundheitsäm-

tern, reisemedizinisch erfahrenen Ärz-

ten, Tropenmedizinern, Reisemedizini-

schen Informationsdiensten oder der 
Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung wird verwiesen! 

 
Weitere Informationen erhalten Sie 
mit der Anmeldebestätigung 
 

Auszug aus den  
Reisebedingungen 
 

Mit der schriftlichen Reiseanmeldung 
bietet der Reisende B&S-Reisen GmbH 
den Abschluss eines Reisevertrages auf 

der Grundlage der Reiseausschreibung, 
aller ergänzenden Informationen und 
dieser Reisebedingungen verbindlich an. 

Der Reisevertrag kommt mit der Bu-
chungsbestätigung von B&S-Reisen 
GmbH an den Reisenden bzw. den Ver-

mittler der Gruppenreise zustande. Sie 
bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsabschluss wird 

eine schriftliche Ausfertigung der Bu-
chungsbestätigung übermittelt. 
Der anmeldende Reisende haftet für alle 

Verpflichtungen von mitangemeldeten 
Reisenden aus dem Reisevertrag. 
Mit Vertragsabschluss und nach Aushän-

digung eines Sicherungsscheines (gem. § 
651k Abs. 3 BGB) ist eine festgelegte 
Anzahlung zu leisten, die auf den Reise-

preis angerechnet wird. Die Restzahlung 
wird fällig 30 Tage vor Reisebeginn, nach 
Rechnungsstellung. 

Die Reiseunterlagen erhält der Reisende 
nach vollständiger Bezahlung des Reise-
preises direkt oder über den Vermittler der 

Gruppenreise ausgehändigt. 
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn 
von der Reise zurücktreten. Maßgeblich 

ist der Zugang der Rücktrittserklärung 
beim Reiseveranstalter. Dem Kunden wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu 

erklären. 
Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, 
so kann B&S-Reisen GmbH Ersatz für die 

getroffenen Reisevorkehrungen und für 
ihre Aufwendungen verlangen.  Es entste-
hen folgende pauschalierte Rücktrittsge-

bühren: 
bis 90 Tage vor Reiseantritt € 150,-- 
bis 45 Tage vor Reiseantritt € 300,-- 

bis 30 Tage vor Reiseantritt 30% des 
Reisepreises 
bis 15 Tage vor Reiseantritt 50% des 

Reisepreises. 
ab 14.Tag vor Reiseantritt 75% des Rei-
sepreises. 

Bei Nichtantritt der Reise ohne Rücktritts-
erklärung (no show) kann keine Rücker-
stattung erfolgen. 

 
Ausführliche Reisebedingungen finden Sie 
auf der Rückseite der Anmeldung 
 

REISEVERANSTALTER im 
Sinne des dt. Reiserechts: 

 

B&S               Reisen GmbH 
 

Bildungs- und Studienreisen GmbH 
Gabriela Müller 

Pattbergstr. 15 

74867 Neunkirchen 

Tel.:06262 3318  Fax:06262 4690 



SO ERFOLGT IHRE ANMELDUNG: 
                                Reisepreissicherung durch: 
Wenn Sie sich zur Mitreise entschlossen haben, melden Sie sich bitte auf dem hier 

abgedruckten Formular an. 
 

 Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: 

B & S ï Reisen GmbH       Gabriela Müller,    

Pattbergstr. 15 

74867 Neunkirchen Fax: 06262 / 4690 
 

Sie erhalten von B&S-Reisen eine Anmeldebestätigung und Ihren Reisepreissicherungsschein.  

Danach ist eine Anzahlung in Höhe von Euro 300,-- an den Veranstalter zu leisten. 
Veranstalter im Sinne des Deutschen Reiserechts ist die Firma  

B&S   Bildungs- und Studienreisen GmbH, Pattbergstr. 15,   74867 Neunkirchen, Tel.: 06262 / 33 18 
 

ANMELDUNG: 

Hiermit melde(n) ich mich / wir uns zur Studienreise  

"Kathmandu-Tal und Nord-Indienñ vom 14.11. - 01.12.2010 verbindlich an. 
 

0    Ich bitte um Unterbringung im Doppelzimmer mit:__________________________ 
 

0     Ich bestelle ein EINZELZIMMER  zum angegebenen Mehrpreis.  
  Mir ist bekannt, daß Einzelzimmer nur in begrenztem Maße zur Verfügung stehen.  
 

0 Ich / Wir buche/n das auf dem Leistungsblatt empfohlene REISEVERSICHERUNGS-PAKET 

(Reiserücktrittskosten-Versicherung mit Reiseabbruch-Versicherung mit Selbstbehalt, Reisegepäck-, 

Reisekrankenversicherung mit Beistandsleistung) zum Preis von ú 120,-- pro Person 
 

Die Anzahlung von  ú 300,-- pro Teilnehmer werde ich nach Erhalt der Anmeldebestätigung und des Reisepreissicherungs-

scheines an  B&S  Bildungs- und Studienreisen GmbH überweisen (-Bankverbindung lt. Bestätigung-). 
 

Meine / Unsere Personalien ïbitte Ihre Namen unbedingt entsprechend Ihrem Reisepass!-   
 

1. Person: 
Name:_________________________________ 
 

Vorname:______________________________ 
 

Straße:________________________________ 
 

Plz.-Wohnort:___________________________ 
 

Tel.:__________________________________ 
 

Beruf:_________________________________ 
 

Geb.Datum:____________________________ 
 

Geb.Ort: ______________________________ 
 

Staatsangeh.:___________________________ 
 

Reisepaß Nr.:___________________________ 
 

ausgest. in:_____________________________ 
 

ausgest. am:____________________________ 
 

gültig bis:______________________________ 
 

Datum:________________________________ 
 

Unterschrift:____________________________ 

 

 

2. Person: 
Name:____________________________________ 
 

Vorname:_________________________________ 
 

Straße:___________________________________ 
 

Plz.-Wohnort:_____________________________ 
 

Tel.:_____________________________________ 
 

Beruf:____________________________________ 
 

Geb.Datum:_______________________________ 
 

Geb. Ort: _________________________________ 
 

Staatsangeh.:______________________________ 
 

Reisepaß Nr.:______________________________ 
 

ausgest. in:________________________________ 
 

ausgest. am:_______________________________ 
 

gültig bis:_________________________________ 
 

Datum:___________________________________ 
 

Unterschrift:_______________________________ 

 
Die Reisebedingungen von B&S-REISEN erkenne ich an. 



 

R E I S E B E D I N G U N G E N   der B&S  Bildungs- und Studienreisen GmbH 
 

Sehr geehrter Reisegast, 
 

ich freue mich, Sie auf einer meiner Reisen als Gast begrüßen zu dürfen und danke Ihnen für das mir hiermit entgegengebrachte Vertrauen.  Diese 

Reise habe ich in Ihrem Interesse sorgfältig geplant, um damit alle Voraussetzungen für ein interessantes Erlebnis zu schaffen. 

Hierzu gehören auch meine Reisebedingungen, die Bestandteil des mit mir geschlossenen Reisevertrages sind und damit für Verständnis und Klarheit 

der Rechte und Pflichten zwischen Ihnen und mir Sorge tragen. 

Grundlage meiner Reisebedingungen sind die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere das BGB §651a-m. 

 
 

Ihre B&S  Bildungs- und Studienreisen GmbH,  74867 Neunkirchen  -  Gabriela Müller 

 
 

1. Haftung des Reiseveranstalters 

1.1. Bildungs- und Studienreisen GmbH haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht 

eines ordentlichen Kaufmannes für: 
A. Die gewissenhafte Reisevorbereitung, 

B. Die sorgfältige Auswahl und die Überwachung des Leistungsträgers,  

C. Die Richtigkeit der Beschreibung aller in der Ausschreibung angegebenen 

Reiseleistungen, sofern der Reiseveranstalter nicht vor Vertragsabschluß eine 

Änderung der Prospektangaben erklärt hat. 

D. Die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Reiseleistungen. 

1.2. Der Reiseveranstalter haftet für ein Verschulden der mit der Leistungserbrin-

gung betrauten Person. 

1.3. Wird im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu dieser eine Beförderung im 

Linienverkehr erbracht und dem Reisenden hierfür ein entsprechender Beförde-

rungsausweis ausgestellt, so erbringt der Reiseveranstalter insoweit Fremdleistun-

gen, sofern er in der Reiseausschreibung und in der Reisebestätigung ausdrücklich 

darauf hinweist.  Er haftet daher nicht für die Erbringung der Beförderungsleis-

tung selbst.  Eine etwaige Haftung regelt sich in diesem Fall nach den Beförde-

rungsbestimmungen dieser Unternehmen, auf die der Reisende hingewiesen wird 
und die ihm auf Wunsch zugänglich gemacht werden. 

 

2. Beschränkung der Haftung 

2.1. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Kör-

perschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 

A. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 

herbeigeführt wird oder 

B. soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden 

allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.  

2.2. für alle gegen den Veranstalter gerichteten Schadensersatzansprüche aus 

unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, 

haftet der Reiseveranstalter bei Personenschäden bis Euro 75.000,-je Kunde und 

Reise.  Die Haftungsbeschränkung für Sachschäden beträgt je Kunde und Reise 

Euro 4.100,--; übersteigt der dreifache Reisepreis diese Summe, ist die Haftung 

für Sachschäden auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt.  
2.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang 

mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Thea-

terbesuche, Ausstellungen usw.) und die in der Reiseausschreibung ausdrücklich 

als Fremdleistungen gekennzeichnet werden.  

2.4. Ein Schadensersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist insoweit be-

schränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler Übereinkommen oder 

auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leis-

tungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf 

Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen 

oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten 

Voraussetzungen ausgeschlossen ist. 

2.5. Kommt dem Reiseveranstalter die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtfüh-

rers zu, so regelt sich die Haftung nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-

setzes in Verbindung mit den Internationalen Abkommen von Warschau, Den 

Haag, Guadalajara und der Montrealer Vereinbarung (nur für Flüge nach USA 
und Kanada).  Diese Abkommen beschränken in der Regel die Haftung des 

Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie für Verluste und Beschä-

digungen von Gepäck.  Sofern der Reiseveranstalter in anderen Fällen Leistungs-

träger ist, haftet er nach den für diese geltenden Bestimmungen. 

2.6. Kommt dem Reiseveranstalter bei Schiffsreisen die Stellung eines vertragli-

chen Reeders zu, so regelt sich die Haftung auch nach den Bestimmungen des 

Handelsgesetzbuches und des Binnenschifffahrtsgesetzes. 

 

2.7. Ausschluß von Ansprüchen und Verjährung  

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende 

innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise 

gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann  

 

 

der Reisende Ansprüche geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 

Einhaltung der Frist verhindert worden ist.  

Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis 651f BGB verjähren in einem 
Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach 

enden sollte. Schweben zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter 

Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Um-

stände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Reisende oder der Reiseveranstal-

ter die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 

3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 

Reiseleitungen im Urlaubsgebiet sind nicht befugt oder bevollmächtigt, Ansprü-

che, insbesondere Ansprüche auf Minderung des Reisepreises oder auf Schadens-

ersatz, mit Wirkung für Bildungs- und Studienreisen GmbH anzuerkennen. 

 

3. Bezahlung 

a) Mit Vertragsabschluß wird eine Anzahlung bis zur Höhe von zehn von Hundert 

des Reisepreises gefordert. Zusammen mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie 

Ihren Reisepreissicherungsschein. b) Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Reise-

beginn nach Rechnungserhalt fällig. c) Die Reiseunterlagen werden dem Reise-
gast nach Eingang seiner Zahlung beim Reiseveranstalter zugesandt bzw. ausge-

händigt. 

 

4. Rücktritt durch den Kunden, Ersatzpersonen 

4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten.  

Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter.  Dem 

Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 

Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, so kann B&S-Reisen GmbH Ersatz für 

die getroffenen Reisevorkehrungen und für ihre Aufwendungen verlangen.  Es 

entstehen folgende pauschalierte Rücktrittsgebühren: 

bis 90 Tage vor Reiseantritt ú 150,-- 

bis 45 Tage vor Reiseantritt ú 300,-- 

bis 30 Tage vor Reiseantritt 30% des Reisepreises 

bis 15 Tage vor Reiseantritt 50% des Reisepreises. 

ab 14.Tag vor Reiseantritt 75% des Reisepreises 
Bei Charterflügen betragen die Stornokosten 

ab 29. Tag vor Reisebeginn                                         90% des Reisepreises.  

Bei Nichtantritt der Reise ohne Rücktrittserklärung (no show) kann keine Rücker-

stattung erfolgen. 

Einzelne Leistungen -z.B. Theaterkarten- können von diesem Rücktrittsrecht 

ausgenommen sein.  Darauf wird dann an entsprechender Stelle hingewiesen.  

Werden einzelne Reiseleistungen der Pauschalreise nicht in Anspruch genommen, 

hat der Reisegast keinen Anspruch auf Erstattung. 

4.2. Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner ein 

Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt.  Der Reiseveran-

stalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen 

Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften 

oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. 

Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem Reisever-

anstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des 
Dritten entstehenden Mehrkosten. 

4.3. Im Falle eines Rücktritts kann der Reiseveranstalter vom Kunden die tatsäch-

lich entstandenen Mehrkosten verlangen. 

 

5. Mitwirkungspflicht 

Der Reiseteilnehmer ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken um evtl. Schäden zu 

vermeiden oder gering zu halten. Insbesondere ist der Reisegast verpflichtet, seine 

Beanstandungen unverzüglich der Reiseleitung mitzuteilen. Diese ist verpflichtet, 

so weit als möglich für Abhilfe zu sorgen. Unterlässt ein Reiseteilnehmer schuld-

haft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein.  

 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

Reisende sollten sich über Infektions- und Impfschutz - sowie andere Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat zu 

Thrombose- und anderen Gesundheitsrisiken eingeholt werden. Auf allgemeine Informationen, insbesondere bei den Gesundheitsämtern, reise-

medizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, Reisemedizinischen Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung wird verwiesen! 

 


